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Übersicht 

I. Rechtliche Grundlagen

II. Psychologische Momente: Es menschelt, was kann schief gehen?

III. Lösungen für den Krisenfall: Was kann ich tun?

IV. Fragen?
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§ 102 StPO 

Durchsuchung 

beim 

Beschuldigten

§ 103 StPO 

Durchsuchung 

bei anderen 

Personen

I. Rechtliche Grundlagen

• Nötig ist nur ein sog. “Anfangsverdacht“

→ Es genügen konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für das 

Vorliegen einer Straftat aus kriminalistischer Erfahrung.

• Gegenstand eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ist 

zunächst immer eine oder mehrere natürliche Person(en), d.h. es 

gibt kein „Unternehmensstrafrecht“ in Deutschland.

→ Aber § 30, 130 OWiG
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I. Rechtliche Grundlagen

• Grds. Keine Durchsuchung zur Nachtzeit (zwischen 21 und 6 Uhr, Ausnahme: § 104 StPO)

• „Richtervorbehalt“, nur bei Gefahr im Verzug: Staatsanwaltschaft und Ermittlungspersonen, § 105 Abs. 1 StPO 

• Zeugen sind ggf. hinzuzuziehen, § 105 Abs. 2 StPO

• Zufallsfunde, § 108 StPO

• Durchsicht der Papiere, § 110 StPO (versus Beendigung der Durchsuchung)

• Vollziehung des Vermögensarrestes, §§ 111 ff. StPO

• Erstellung eines Durchsuchungsprotokolls, § 107 S. 2 StPO, zumeist verbunden mit einem 
Beschlagnahmeverzeichnis (auch: Beweismittelverzeichnis), d.h. formelles Ende der Durchsuchung 

52. Mittelstandstag  I  06. Mai 2026



Verhalten im Krisenfall: Dos and Don’ts im Durchsuchungsfall

Datum des Erlasses
Bezeichnung der Straftat und ggfs. 

Nennung der Beschuldigten

Angaben über das tatsächliche 
Geschehen (Sachverhalt), soweit 

dies nach dem vorliegenden 
Ermittlungsergebnis und ohne 

Gefährdung des 
Durchsuchungszwecks möglich ist

Schilderung des Verhaltens oder 
sonstiger Umstände, die einen 

Anfangsverdacht der zu 
verfolgenden Straftat und 

benannten Personen belegen 

Möglichst genaue Bezeichnung 
des Zwecks der Durchsuchung 

sowie deren Umfang

Hinreichende Konkretisierung der 
Beweismittel, nach denen gesucht 

wird (ausreichend ist die 
Bestimmung ihrer Gattung nach 
oder durch einen Oberbegriff)

Darlegung der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit 

I. Rechtliche Grundlagen – Durchsuchungsbeschluss
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II. Psychologische Momente: Es menschelt, was kann schief gehen?
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Vorsicht: 
„Shadowing“

Anschein der 
Beweisver-
nichtung

Informelle 
Gespräche mit 
Mitarbeitern

(Unnötige) 
Diskussionen
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III. Lösungen für den Krisenfall: Was kann ich im Vorfeld tun?
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“Who’s your daddy“?Ansprechpartner im Ernstfall

“Order is half the battle”
Ablagestrukturen (digital und 

physisch)

“Dance like no one is watching, write like a prosecutor 
reads your mail” 

E-Mails & Co.
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Interne E-Mail einer 
Mitarbeiterin an den 
Außendienst eines 
Pharmaunternehmens:

„Beiliegend sende ich Ihnen die Einladungen für das […] Symposium. Wie besprochen, dürfen Sie pro 

Gebiet 6 Ärzte einladen. […] Im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung unserer Gäste 

möchte ich eine wichtige Angelegenheit ansprechen. Die gesetzlichen Bestimmungen 

(Antikorruptionsgesetz) besagen, dass wir keine Kosten für Begleitpersonen übernehmen dürfen. 

Bitte weisen Sie die Ärzte darauf hin. […] Sollten Sie sich dennoch gezwungen sehen, eine 

Begleitperson zuzulassen, müssen wir € 500,00 für Transfer, Hotel und Verpflegung verlangen. Die 

tatsächlichen Kosten betragen € 1.000,00.“

E-Mail eines 
Rechtsanwalts an einen 
anderen 
Rechtsanwalt/Steuer-
berater vom 04.01. (!):

„Beigefügt erhalten Sie den wunschgemäß rückdatierten Vertrag, der den Stand unserer 

Verhandlungen per 03.01. beschreibt.“
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III. Lösungen für den Krisenfall: Was kann ich tun?

✓ Ruhe bewahren, für Ruhe sorgen!

✓ Führung durch einen Koordinator/Möglichst sachliche „Organisation“ der Durchsuchung

✓ Durchsuchungsbeschluss verlangen

✓ Kooperativ, aber schweigend

✓ Eigene begleitende Dokumentation der Maßnahme

✓ Kopien notwendiger Geschäftsunterlagen anfertigen
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III. Lösungen für den Krisenfall: Was kann ich im Nachgang tun?

 Rekonstruktion der Maßnahme und Identifizierung der sichergestellten Unterlagen

 Schadensbegrenzung (Image/Geschäftskundenkontakt)

 Datenschutzrechtliche Nachsorge

 Spätestens jetzt: Einschaltung eines Strafrechtsexperten zur weiteren Begleitung
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Noch Fragen?

Rechtsanwältin Stephanie Kamp, LL.M., AGS Legal, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt 
am Main (s.kamp@ags-legal.com)

Rechtsanwalt Markus Meißner, DMS Rechtsanwälte, Finkenstr. 5 / III, 80333 München 
(mm@dms-strafrecht.de)

Rechtsanwalt Dr. Philippe Litzka, Lau Litzka Pusch Rechtsanwälte, Widenmayerstr. 6, 80538 
München (ph.litzka@2lp-legal.de)
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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